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unbesetzten Gränzgebieten Badens, eine zwekmässige u. dortseits erwünschte 
Schranke bilden würde.

Ich muss gestehen, ich war durch diese eigenthümliche Hinweisung auf die 
Rheinlinie als Internirungsgränze etwas frappirt, obgleich ich bei näherer Überle
gung des sachlichen Herganges annehmen durfte, dass die badische Regierung 
vielleicht wirklich nur durch die Reklamationen ihrer Gränzdistrikte veranlasst 
fragliches Gesuch bei Herrn v. Thile angebracht habe. Herr v. Türkheim sagte mir 
auch, Hr. v. Thile habe ihm die Verwendung des auswärtigen Amtes in Aussicht 
gestellt, jedoch beigefügt, dass dieselbe nur unter Berufung auf das Badische 
Begehren selbst angebracht werden würde; aus welcher Notiz ich folgerte, dass 
die Sache Herrn v. Thile nicht ganz genehm war. Ich habe wahrscheinlich morgen 
Anlass, Herrn v. Thile hierüber zu sprechen.

Ich beschränkte mich dann, Herrn v. Türkheim gegenüber mich dahin zu äus- 
sern, dass die Repartition der Internirten bereits eine vollzogene Thatsache sey, u. 
eine Vertheilung der Internirten, wie solche sich aus der Evacuation der Depots in 
Schaffhausen u. Baselstadt ergeben müsste, für uns eine mit vielen Schwierigkei
ten verknüpfte Massnahme wäre. Ich sey überzeugt, die Schweiz werde es an einer 
gewissenhaften Überwachung der Internirten nicht fehlen lassen; es sey auch 
nicht anzunehmen, dass die bei uns internirten Franzosen einen besonderen 
Beweggrund haben sollten, unbewaffnet in Feindesland auszubrechen. Jedenfalls 
scheinen mir die in unserm rechtsrheinischem Gebiet internirten u. bewachten 
Franzosen für die badische Bevölkerung nicht gefährlicher zu sein, als die Kriegs
gefangenen im Badischen Lande selbst; oder in ändern deutschen Bundeslän
dern, wo solche sogar zu bürgerlicher Arbeit in Städte, Dörfer u. Gutshöfe abge
geben werden. So sehr unsere Regierung auch wünschen werde, der badischen 
Bevölkerung alle Beruhigung zu gewähren, so werde es ihr möglicherweise doch 
der Konsequenzen wegen nicht so leicht sein, dem Wunsch Badens zu entspre
chen.

Ich glaubte, Ihnen diese Unterhaltung mit Rüksicht auf die bevorstehenden 
amtlichen Schritte des auswärtigen Amtes mittheilen zu sollen.

334
E 13 (B) 271

Le Ministre de Suisse à Vienne, J. J. von Tschudi, 
au Président de la Confédération, K. Schenk

R Wien, 16. Februar 1871

Durch geehrte Depesche des Herrn Bundespräsidenten d. d. 4. September 
18681 wurde mir Copie einer Eingabe des Schweizervereines in Bukarest an das 
eidgenössische politische Departement mitgetheilt, in welcher die Petenten um
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die Errichtung eines schweizerischen Consulates in den Donaufürstenthümern 
ansuchten. Gleichzeitig beauftragte mich der Herr Bundespräsident, vertrauliche 
Erkundigungen über die Zulässigkeit u. Stellung der Consuln in Rumänien für 
Staaten, die mit der Türkei in keinem Vertragsverhältnisse stehen, einzuziehen.

Durch meine Depesche vom 21. October 18682 beantwortete ich die an mich 
gestellten Fragen nach einer Rücksprache mit dem Grafen Beust eingehend. Der 
österreichische Reichskanzler war der Ansicht, dass es nicht angezeigt wäre, Con
sulate in Rumänien zu errichten ohne Einwilligung oder wenigstens Mitwissen 
der Pforte, da das Suzeränitätsverhältniss derselben zu Rumänien doch noch 
immer in Kraft stehe. Um Gewissheit darüber zu erlangen, welche Ansichten die 
Pforte in Bezug auf Errichtung schweizerischer Consulate in den Donaufürsten
thümern habe, ersuchte ich Baron Bernus, der im Dezember 1869 nach Constan- 
tinopel reiste und als Schwiegervater des ersten Österreich. Botschaftsrathes öfter 
Gelegenheit hatte, mit dem Minister des Äussern zusammenzukommen, ganz 
confidentiel Erkundigungen über diesen Punkt einzuziehen.

In meiner Depesche von 14. April 18693 berichtete ich dem Herrn Bundesprä
sidenten ausführlich die mir von Baron Bernus überbrachte Antwort. Sie lautete 
dahin, dass der Errichtung von schweizerischen Consulaten in Rumänien jeden
falls ein Handelsvertrag zwischen der Schweiz und der Türkei vorangehen 
müsste, dass durch Stipulationen in demselben ohne Zweifel zu Gunsten der 
Schweiz eine Ausnahme von dem bis jezt festgehaltenen Grundsätze gemacht 
würde, demzufolge nur diejenigen Staaten ein Recht haben, in der Türkei Consu
late zu errichten, welche auch einen Gesandten bei der Pforte beglaubigt haben. 
Die türkische Regierung zeigte bei dieser Gelegenheit ihre volle Geneigtheit zum 
Abschlüsse eines Handelsvertrages mit der Schweiz.

Diese Mittheilungen des Baron Bernus wurden mir später vollinhaltlich vom 
damaligen türkischen Botschafter Haider Effendi bestätigt.

Von Seite des Herrn Bundespräsidenten wurde mir 1870 mitgetheilt, dass vor
erst der Bericht der Abordnung zu der feierlichen Eröffnung des Suezcanales 
abzuwarten sei, ehe diese Frage in fernere Erwägung gezogen werden könne. Bei 
meiner lezten Anwesenheit in Bern theilte mir Herr Bundespräsident Dubs mit, 
Herr Minister Kern habe sich geäussert, dass die Schweizer in der Türkei noch für 
eine Reihe von Jahren unter dem französischen Protectorate stehen und dass er 
der Ansicht sei, dass es besser wäre, einen solchen Vertrag in Paris abzuschlies-

Wenn auch die Schweizer in der Türkei vorerst noch unter französischem Pro
tectorate stehen, so ist diess doch nicht mit den vielen unserer Landsleute in den 
Donaufürstenthümern der Fall, denn diese wenden sich bekanntlich vorkom
menden Falles an irgend einen beliebigen anderen Consul, und wie mir versichert 
wird, geschieht diess auch sehr häufig in der Türkei. Warum aber ein Handelsver
trag mit der Türkei gerade in Paris abgeschlossen werden sollte und nicht ebenso 
gut in Wien, ist nicht leicht einzusehen.

In meiner Depesche N° 157/1045 d. d. 14. December 18704 hatte ich die Ehre,
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dem Herrn Bundespräsidenten mitzutheilen, dass der neue hiesige türkische Bot
schafter Khalil Bey mir gegenüber die Vermuthung ausgesprochen habe, dass die 
Proposition zum Abschlüsse eines Handelsvertrages zwischen der Schweiz und 
der Türkei vielleicht von Constantinopel aus wieder in Anregung gebracht werde. 
Diess ist nun in der That geschehen, denn vor zwei Tagen zeigte mir der türkische 
Botschafter Khalil Bey officiel an, dass, falls die Schweiz gewillt sei, einen Han
delsvertrag mit der Türkei abzuschliessen, er von der Pforte beauftragt sei, mit mir 
die Praeliminarien zu einem solchen zu berathen.

Auf diese formelle Anfrage muss ich begreiflicherweise dem Botschafter auch 
eine bestimmte Antwort ertheilen und ich erlaube mir daher, Sie höflich zu ersu
chen, mir gefälligst mittheilen zu wollen, wie dieselbe zu lauten hat.

Die Dispositionen der Pforte scheinen jedenfalls günstig zu sein, und es ist 
immerhin die Frage, ob wir später das nämliche Entgegenkommen finden wer
den.

335
E 1001 (E) q 1 /90

Le Conseil fédéral à Guillaume Ier, Empereur d ’Allemagne

Copie
N  Bern, 20. Februar 1871

Mit allerhöchstem Schreiben vom 29. v. Mts.1 haben Ew. Kaiserliche Majestät 
den schweizerischen Bundesrath zu benachrichtigen die ausgezeichnete Güte 
gehabt, dass auf das einmüthige Ersuchen der Fürsten und freien Städte Deutsch
lands Ew. Majestät sich veranlasst gesehen habe, bei Wiederherstellung des deut
schen Reiches die Kaiserwürde für Allerhöchst Ihre Person, sowie für die Nach
folger auf Preussens Thron anzunehmen.

Indem der schweizerische Bundesrath von diesem so bedeutungsvollen Ereig
nisse mit dem lebhaftesten Interesse und mit der aufrichtigsten Theilnahme 
Kenntnis nimmt, beeilt er sich, Ew. Majestät seine besonderen Glükwünsche 
ehrerbietigst darzubringen. Auch er hegt die zuversichtliche Hoffnung, dass es 
Ew. Majestät unter dem gnädigen Beistände der Vorsehung gegeben sein möge, 
die mit jener erhabenen Würde verbundenen grossen Pflichten zum Heile 
Deutschlands in segensreichster Weise zu erfüllen.

Stark nach Aussen, wolgekräftigt im Innern wird das wiedererstandene Reich 
unter Ew. Majestät ebenso fester als weiser Führung fortan diejenige Stellung ein
nehmen, welche ihm nach seiner providentiellen Sendung gebührt und welche 
einer durch alle Tugenden des Geistes und Gemüthes hervorragenden Nation für 
immer nicht vorenthalten bleiben durfte.

Hieran knüpft sich aber auch die fernere Hoffnung, dass es den übrigen Staaten 
und Völkern vergönnt sein werde, in der eben vollzogenen grossartigen politi-
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